
Salzburg

Bildungsscheck des Landes Salzburg

Mit dem Bildungsscheck f�rdert das Land Salzburg Qualifizierungsma�nahmen, die beruflich nutzbar 
sind.

Anspruchsvoraussetzungen 
Wohnsitz: Der F�rderungswerber muss im Land Salzburg seinen Hauptwohnsitz oder seine 
Arbeitsst�tte haben.
Berufsbezogenheit: Die Kurse m�ssen ausschlie�lich der beruforientierten Weiterbildung dienen 
(Um- oder H�herqualifizierung).
im Land Salzburg: Erwachsenenbildungstr�ger mit einem zertifizierten Qualit�tsmanagement-System 
(WIFI, BFI,…), 
au�erhalb des Landes Salzburg: �ffentlich anerkannte Erwachsenenbildungstr�ger. 
Fristen: Es werden nur jene Ma�nahmen gef�rdert, die im laufenden F�rderungszeitraum 
(Kalenderjahr) beantragt wurden. R�ckwirkende F�rderungen sind nicht m�glich. 

Förderungshöhe
Die H�he der F�rderung betr�gt 50% der Kurskosten, wobei folgende H�chstbetr�ge (2008 - 2011) zu 
beachten sind: 
Allgemeiner H�chstbetrag f�r Kurse €    830,-
Kurse von Personen �ber 50 Jahre € 1.250,-
Kurse von Personen �ber 20 Jahre (ohne Berufsausbildung)       € 1.250,-
Bagatellgrenze: Kurskosten von weniger als 200 € werden nicht gef�rdert.

Beachte
Gef�rdert werden ausschlie�lich Kursgeb�hren und keine Fahrtkosten, Kosten f�r 
Unterrichtsmaterialien, Pr�fungsgeb�hren sowie Unterkunftskosten.

Detailinformation 
Detailinformationen finden Interessenten auf dem downloadbaren Antragsformular.

Förderstelle und Anschrift
Land Salzburg, Abteilung Soziales (Bildungsscheck) 
Salzburg, Fanny-von-Lehnert-Stra�e 1
(200 m vom Hauptbahnhof entfernt)
soziales@salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at/bildungsscheck


